
 

 

SEPA-Lastschriftmandat für Gewerbesteuer 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE83ZZZ00000061719 
 

Bitte reichen Sie das Mandat per Post oder per Fax unter 04101/2111399 zurück. Die 
Annahme per Email ist nicht rechtsgültig.  
 

Mandatsreferenz: ________________ (wird von der Stadt Pinneberg eingetragen) 
 

Ich ermächtige / wir ermächtigen die Stadt Pinneberg (Zahlungsempfänger) die folgenden 
wiederkehrenden Zahlungen aus Gewerbesteuer von meinem / unserem Konto, frühestens zum 
jeweiligen Fälligkeitstag, mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir 
unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
 
Das städtische Kassenzeichen der von mir / uns zu leistenden Gewerbesteuer lautet: 
________________ . 
 
 

 Bitte ziehen Sie ebenfalls einmalig bisher aufgelaufene und fällige Beträge rückwirkend ein. 
 
 

Hinweis: Ich kann /Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.  
 

Zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs wird die grundsätzlich vierzehntägige Frist für die Information 
vor Einzug einer fälligen Zahlung (Pre-Notification) auf bis zu einen Tag vor Belastung verkürzt. 
 

Kontoinhaber: 

Name, Vorname / Firma:  

Straße und Hausnummer:  

PLZ und Ort:  

Telefonnummer (freiwillig):  

E-Mail (freiwillig):  

Kreditinstitut (Name)  

BIC  

IBAN  
 

 Der Kontoinhaber ist nicht der Zahlungspflichtige: 

Name, Vorname / Firma:  

Straße und Hausnummer:  

PLZ und Ort:  

Telefonnummer (freiwillig):  

E-Mail (freiwillig):  

 
     
Ort, Datum  Unterschrift Kontoinhaber  Unterschrift 

Zahlungspflichtiger 
 
Öffnungszeiten Rathaus:  Mo. I Di. I Do.: 08.30 – 13.00 Uhr (Annahmeschluss Bürgerbüro: 12.30 Uhr),  
 Di. auch 14.30 – 18.00 Uhr (Annahmeschluss Bürgerbüro: 17.30 Uhr) 
 

Zusätzliche Öffnungszeiten, die nur für Termine zur Verfügung stehen: 
                            Mo. | Do. von 7.30 - 8.30 Uhr | Fr. von 7.30 - 13.00 Uhr | zusätzlich nur Bürgerbüro: Do. 14.30 - 17.30 Uhr 

 

 

 Bismarckstraße 8, 25421 Pinneberg 


